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Qie Präsidentin des Verfassung'sgerichtshofs 
. für -das Land Nordrhein-Westfalen 

Verfassungsgeriohtshof NRW • Postfach 6309 • ,48033 MOnster 

Herrn 
Prof. Dr. Lothar Mi~hael 

Landtag 
Nordrhein-Westfalen 
17. Wahlperiode 

Information 
17/10 

alle Abg. 

Sehr geehrter Herr 'Prof. Dr. Michael 1 

in dem Organstreitverfahren· 

Hausanschrift 
Aegidiikirchplatz 5 
48143 MOnster 
Telefon 
(0251) 50>0 
Durchwahl 
(0251) 505-250 
Telefax' 
(0251) 505-253 
e-mait;' verfgh@(Wg:nrw.de 

Datum: 28. Juni 2017 

Geschäfts-NE VerfGH 13/16 _ 
(Bitte bei allen Schreiben angeben) 

der Partei Volksabstimmung, Landesverband Nordrhein-We~tfalen 

gegen 

·1. den Landtag Nordrhein:Westfalen 

2. die SPD-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen 

3. die Landtagsfraktion BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN Nordrhein-W~stfalen 

4. die CDU-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen 

wegen Verfassungswidrigkeit der Einführung einer 2,5 .. vom ... Hundert-Sperrklausel fOr 

die Wahlen der Räte in ,den Gemeinden, der Bezirksvertre.tuhgent der Kreistage und 
: . ~ 

der Veroandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr durch das Kommuna1ver .. 
tretungsstärkungsgesetz 

, .. VerfGH 13/16 .. 
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übersende ich Ihnen zwei beglaubigte Abschrift~n des Beschlusses vom 27. Juni 

2017 mit der Bitte um Kenntnisnahme; 

Mit.freundlichen GrOßen 

Dr. Brandts 

: Beglaubigt 
. Schmid. VQ..Beschäffigte 
als Utkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

IflI0003/0027 



04/07 2017 10:45 FAX +482118111431 HHU Juristische Fakultät 1ä100Q4/0027 

VerfGH 13/16 Beglaubigte Abschrift 

Beschluss' 

In dem verfassungsgerichtlichen Verfahren 

der Partei Ab jegt ... Demokratie durch Volksabstimmung - Politik fUr die Men .. 
schen~ Kurzbezeichnung: Volksabstimmung, Landesverband Nordrhein-Westfalen, 
vertreten durch den Vorsitzenden Dr. Helmut Fleck. Gneisemilustraße 52 Cf 53721 
Siegburg. ' . 

AntraQstellerin, 

gegen 

1. d~n Landtag Nordrheih .. Westfalen. vertreten durch den Pr~sidentenj Platz des' 
,Landtags 1, 40221 Dilsseldorf, ' 

2. di~ SPD ... Landtagsfraktion Nordrhein .. We~tfalen der 16. Wahlperiode, vertreten 
durch den Vorsitzenden. Platz des Landtags 1,' 40221 DOsseidorf, 

, . , 

3. die Landtagsfrak~ion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Nordrhein .. Westfalen·der 
16. Wahlperiode, vertreten durch-den Vorsitzenden, Platz·~es Landtags 1t 

4022,1 pusseldorf, . . 

4. dje CDU .. Landtagsfraktion Nordrhein .. Westfalen der 16. Wahlperiode} vertreten 
durch den Vorsitzenden I Platz das Ls'ndtags 1,40221 DOsseldor1, 

. Antragsgegner; 

P~ozessbevollmächtig,ter: Prof. Or. Lothar Michael, ' 

wegen Einführung einer 2,5 % .. Sperrklausel für die Wahlen der Räte in. den Ge .. 
meindenl der Bezirksvertretungen J derKr~istage unq der Verbandsversammlung 
des Regionatverbandes Ruhr durch das Komm~naJvertretungsstärkungsgesetz 

hat der 

VERFASSUNGSGERICHTSHOF FÜR DAS LAND NORDRHEIN .. WESTFALEN 

durch die Verfassu~gsrichter 
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. Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs Dr. B r'a n d t 6 J 

Präsidentin des Oberlandesgerichts· P a u I $ e n J 

Präsidentin des Oberlandesgerichts· G räf in von S eh wer in ,

_ Profe~sor Dr. Wie r a n d ,.'-

Professorin Dt. D a une r -. L i e b • . 

. Riehter am Bundesgerichtshof Dr. N e d den - B 0 e ger und 

Präsident des Verwaltungsgerichts· Cr. Hau s c h 

am 27. Juni 2017 

beschlossen: 

1 ~ Der .Antrag auf BewiUigung VOn ProzesskostenhIlfe unter 
Beiordnung eines .Rechtsa~walts wird abgelehnt. 

2. Die Antrage .im Organstreitverfahten werden gemäß § 19 
des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof für das 
Land Nordrhein-Westfalen einstimmig als unzulässig yer
worfen. 

G·rü·n d e :. 

I. 

In dem Organstreitverfahren wendet sich die Antragstellerin dagegen, d.ass der 

~0005/0027 . 

. A':ltragsg~ner zu 1. mit, den Stimmen in den Ant~~gsgegnerinnen zu 2. bis 4. fra~ .. 

tionsmäßig :t;usammengeschlossener Abgeordneter eine 2,5 %:-Sperrklausel für 
• • t ., 

Kommunatwahlen eingefOhrt hat. 

1. Dem Ko~munaiwahlrecht in Nordrhein .. Westfalen liegt, ~as die Wahlen der Rä .. 

te. der Gemeinden und der Kreistage ~ngeht, ein .Mischsystem aus ~orgeschalteter 

Meh~heitswahl und ausgleichender Verhäl~niswahl nach Reservelisten im ganzen 
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Wahlgebiet zügrunde. Die Wahlen der Bezirksvertretungen 'In den kreisfreien Städ

ten sowie der Verbandsversammlung des Regionalve!'handes Ruhr erfolgen nach 

den Grundsätzen der Verhältniswahl nach listenwahlvorschlägen. 

Mit Urteil vom 6. Juli 1999 - VerfGH 141 15/98 - (OVGE 47, 304) entschied ,der 

Verfassungsgerichtshof1 dass 'die Beibehaltung der,5 %-Sperrklausel in § 33 

Abs. 1 KWahlG (a. F.) mit dem Recht auf Chancengleichheit als politische Partei 

aus Art. 21 GG,' Art. 1 Abs. 1 LV und dem 'Recht auf Gleichheit der Wahl aus 

Art. 28 Abs. '1, ,Satz'2 GG, Art. 1 Abs. 11 Art. 2 LV nichf vereinbar ist. Der Verfas .. 

sungsgerichtshbf stellte maßgeblich darauf ab. der nord rhein-westfälische Gesetz ... 
. . 

, geber habe seine Entscheidung, die 5 o,{,-Sperrklausel nicht aüfz~heben oder ab-

zumildern" vor dem Hintergrund ~er substantiellen Neuordnung der Kommunalver": 

fassung (Verragerung der Wahl des kommunalen .Hauptverwaltungsbe~mten auf 

die Bürger) nich~ hinreichend begründet. Auf Grund des Urteils wUrde die Sperr-' 

klausel durch das :Gesetz zur Änd~~ung 'wahlrechtlicher Vorschriften vom 14. Juli 

1999 (GV. NRW. S. 412) ersatztos.gestrichen. 

2. Im, September 2015 brachten die Fraktionen von SPD~ CDU und BÜNDNIS 

90/DIE: GRÜNEN den Entwurf eines Gesetzes zur Än~erung der Verfassung. tor 
das Land Nordrhein-Westfalen und wahlrechtlicher Vorschriften (Kommuoalvertre

tungsstärkungsgesetz) in den Landtag ein (LT-Drs. 16/9.795). Unter anderem sollte 

in Art. 78'Abs. 1 LVfOr"die Wahlen der Räte deJGe,meinden, der Bezirksvertretun

gen, der Kr~istage und der VerbandsversammJung des Regionalverbandes Ruhr 

eine 2,5 % .. Sperrktausel festgeschrieben 'und § 33 KWahlG entspreghend geändert 

werden. 

, In der Begrqndung de~ GesetzesentwurfS wird u', a. ausgeführt: Der Wegfall ,der 

früheren'5 %-Sperrklausel h'abe zu einer sich fortwät)rend verStärkenden Zerspl'it

terung der Kommunalvertretungen gefOhrt. Um den sich hieraus ergebenden abs

trakten und konkreten Gefährdungen d.er Funktionsfähigkeit der Räte ~nd Kreista-
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ge Einhalt zu gebieten,und um einen Oberproportionalen Einfluss kleiner und 

kleinster Gruppierungen' zu vemindern, bedürfe. es der Einführung einer 2,5 %

SperrklauseL Diese solle unmittelbar in der Landesverfassung festgeschrieben 

werden, um etwaige Unklarheiten zu vermeid~n und, d~e Entscheidung angesichts 

ihrer Bedeutung 'auch nicl1t d~m einfachen 'Gesetzge~er ~nd etwaigen e~nfachen 

Mehrh~iten im Landtag zu überlassen. Ihre Höhe erscheine unter BerOcks~htigung 

der Interessen kleiner Parteien und Wählergemeinschaften sowie ihrer Wähler ei

nerseits und der Funktionsfähigkeit der Kommunalvertretungen sowie der Jntegra:

tlonsfunktion von W~h~en an~ererseits angemessen ~nd sachgerecht. Eine gewis

se Absenkung. gegenüber.den f~r Bundes .. und Landtagswahlen gettenden 5 o/G

Sperrklauseln trage zum einen den Besonderheiten der Kommunalvertretungen 

Rechnung, bei denen ein höheres Maß 2;" FOnktionsbeeinträchtigungen oder 

-gefährdungen· und mithi~ an ?ersplitterung hinnehmbar sei als ~ei Parlamenten. 

Zum anderen sorge eine landesweit einheitliche Sperrklausel in Höhe von 2J~ % 

f~r eine Einebnung interkommunaler l)nte~schi~e in den faktischen Sperrklauseint ' 

die je nach Größe der Kommunalvertret~ngen zwlschen 0,6 % und 2,8 % ' 
. . , 

SChwankten. Dies ·führe zu einer höheren Chancengleichheit der Wähler und habe 

somit eine verfassungsorientierte Gleichstellungs~irkung. 

Der Hauptausschuss des Landtags fahrte ~rh 21. Janu~r 2016 gemeinsam mit 

dem Aussch4SS fOr Kommunalpolitik eine öffentliche Anhörung durch.' Neben 

Rechts- und P?litikwisseflscha~lern ä,ußerten sich insbesondere die, komm'unalen 

'Spitzenverbände des Landes sowie Vertreter aus der KommunalpoHtik (Aus

schussprotoko1l16/11.39). Am Ende der Beratungen nahm der Ha~ptaU$~chuSS 

den Gesetzesentwurf i~ Wesentlichen unverändert an (LT-Drs. 16/12134). 

Am 10. Juni 2016 ver~bschiedete der Landtag in dritter Lesung das Kommunalver

tretungs$~rkun9~ges~tz mit 180 Ja- gegen 15 Nein-Stimmen bei 16 Enthaltungen 

(PlenarprotokoIl16/116). Das Gesetz ist am 39. Juni 2016 verkondet worden (GV. 

NRW. S. 442) und am 1. Juli 20,16 in Kraft getreten. 
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3. Die AntfagsteUerin h~t in Nordrhein-Westfalen mehrfach an Bun~esta~s-! Land .. 

tags;.. und Kommunalwahlen teilgenommen! Bei der letzten Kommunalwahl im Jahr 

2014 erlangt~ sie je einen Sitz im Kreistag des Rhein~Sie9-Kreises sowie in den , 

Stadt- bzw. Gemeinderäten von Mucht Sankt Augustin und Siegburg. 

4 .. Am 29. November 2016 hat der Vorsitzende der Antragstellerinin deren Namen 

ein Organst~eitverfahren eingel~itet und Prozesskostenhilfe unter Beioranung ei

nes Rechtsanwaltes beantragt 

Die Anträge in der Sache lauten: 

1. Das Gesetz zur Änderung der Verfassung tor das Land 
Nordrh~in .. Westfalen und wahlrechtlicher Vorschriften ' 
(Kommunalvertretungsstärkungsgesetz) vom 14. Juni 2016 

, (GV. NRW. S. 442) Ist.mit der L~.m.desverfassung unverein
bar, nichtig und aufzuheben. ' . 

2. Die Präsidentin des Landtages zeigt die Abgeordneten des 
Landtages~ die bei der Abstimmung über das Kommunalver
tretungsstärkur)Qsgesetz mit »Jal~ gestimmt oder sich enthal-' 
ten haben, beim Generalbundesanwalt wegen Verdachts des 
Verfassungs hOchverrates an. 

Zur Begründung wird im Wesentlichen ausgefOhrt: 

Das Kommunalvertretungssiärkungsgesetz sei verfassungswidrig, weil es von ei

nem verfassungswidrig. zusammengesetzten Landtag beschlossen worden sei. Die 
.' . 

Parlarnentszugehörigkeit von f,legierungsmitgliedem sei rt:lit dem Grundsatz der . 

Gewaltentei~ung ~nvereinbar. 

Die streitige SperrklauseJ verfälsche den Wählerwillen in doppelter Weise: Den 

gewählten Ve~retern derjenigen Parteien, die an der 2,5 ~ .. Hnrde scheiterten, 

wOrden Sitze in den ,Kommunalvertr~tungen vorenthaltenlobwohl sie itmen reCh,,: 
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, ne~sch zustünden. Und diese ,Sitze blieben nicht etw~ leer, sonden:t wOrden auf 

nicht ge~ähJte Bewerber anderer P~rteien verteilt. Der Landtag habe nicht den' 

erforderl~c~en Nachweis geführt, dass die Sperrklausel zur Sicherung der kommu .. 

nalen Selbstverwaltung erforderlich sei. Die dafOr ~ngeführte BegrOndung t die Ver-. 

treter kleiner Gruppierungen ersc;hwert~n die Arbeit der Kommunalvertretungen, 

sei haltlo~. Das Ziel einer Erleichterung des 'Verwaltu·ng~handelns könne Grund

rebhtselngriffe generell ni~ht rechtfertigen., Weder verursachten Einzelmandatsträ" 

ger unQ Kleingr~ppen ein Anschwellen 'der Tagesordnungen noch sorgten s~e da

tOr, dass sich Sitzungen unvertretbar in die Länge zögen. ,Von ihnen wOrden viel-, 

fach Themen besetzt die etablierte, parteien un~erücksichtigt ließen., Die Sperr

klau~eJ erschwere 'u~zulässig das, Aufkommen neuer Parteien. 

5. Die Antragsgegner beantragen, 

die' Anträge zurückzuweisen. 

Der Antragsgegner zu 1, hält beide Anträge for unzulässig. Die Antragsgegnerin-
• t \., 

nen zu 2: bis 4. gehen davon ~usr sie betreffe nur der Antrag zu 1.; den sie eben-

I falls fOr unzulässig halten. .' 

Zur BegrQnciu~g fü~ren die Antragsgegner aus: Der Antrag zu 1. sei auf die Aufhe

bung einer nichtigen Norm und damit auf ein im OrgQnstreitverfahren, nicht statthaf

tes Zi~1 gerichtet. Auch d~r auf die Vornahme einer H~ndlung zielende Antrag' zu 2. 

sei 1m Organstreitverfahren nicht statthaft.- Er betreffe überdies ein Verhalten der 

Präsidentin des landtages, die nicht Antragsgegnerin sei. Im Übrigen kämen eine' 

Strafbarkeit der Landtfjgsabgeordneten wegen der Atlstimmung Ober das Kommu

nalvertretungsstärkungsgesetz sowie eine Ver:Pflichtung der Landtagspräsidentin 

~zur Erstattung, einer Strafanzeige <?ffensichtlich nicht in Betracht. 

6. Die U~ndesregierung ist von der Einleitung das Verfahrens in Ker:mtnis gesetzt 

worden. 
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Auf geriohtliche Anfrage zu seiner Verlretungs~efugnis hat der Vorsitzende der 

AntragstelJerin zunächst erklärt, dass er nach,der beim Bundeswahlleiter hinterleg

ten Bundessatzung der Partei, die auch fOr alle Landesv:erbände maßgeblich sei. 

zur Vertretung der Antragstellerin berechtigt sei. Ferner habe die Frage der Einle

gung eines Rech~mittels gege~,'die EinfOhrung der 215 °A,-Sperrklausel auf der 

Tagesordnung 'der Mitgliederversammlung der Antragstellerin am 30, Juli 2016 

gest~nden.' So~ann hat er mit Schreiben vom 14. Juni 2017 eine am'selbe~ Tag 

vom Vorstand der Antragstellerin erteilte Prozessvolfmacht vorgelegt lind ferner 

mitgeteilt. die Bundesmitgliederversammlurig habe an diesem Tag eine Änderung 

der Bundessatzung beschlosseh1 wonach die Landesverbände gerichtlich und au-
.. ". .. . 

ßergerichtlich grundsätzlich durch den jeweilig~n Vorsitzenden vertreten würden. 

Die Beteiligten $ind. auf die Möglichkeit einer Entscheidung n~ch §, 19 des Geset .. < 

< 2:es Ober den Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen (VerfGHG 

, NRW) hingewiesen wordt!in. 

11. 

1. Der Antrag auf BewilJigung von Prozesskostenhiife unter Beiordnung eines 

Rechtsanwalts ist unbegrOndet, ~eil die beabsichtigte Rechtsverfolgung aus den ' 

nachfolgenden Grunden zu 2. keine hinreichende Aussicht auf E~olg bietet (§ 13 

Abs.1 Satz 1 VerfGHG NRW{§ 166 Abs. 1 Satz 1l VwGO s § 114 Abs. 1 'Satz 1 

ZPO). 

2. Die Anträge ir'n Organstreitverfahrensind unzulässig. 
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Die Antragstellerin hat die Antragsfrist gemäß § 44 Abs. 3 VerfGHG NRW ver

säumt [dazu a»). Eine,Wiedereinsetzung in die Antragsfrist kommt nicht in Betra<;ht 

[dazu b»). 

a) Oie Anträge im OrganstreitVerfahren sind verfristet. 

aal Die Sechsmonatsfrist ,zur Einleitung eines Organstreitverf~hrens gemäß § 44 , 
• .'., 1 ... 

Abs. 3 VerfGHG, NRW begann hier mit der Verkül,ldung des Kommunalvertre-

tungsstärkungsgesetzes am 30. Juni 2016. Damit galten die angegriffenen 

Rechtsno'rmen als allgemein 'bekannt geworden (vgl. VerfGH NRW, Urteil vom 16. 

Dezember 2008 - VerfGH 12108 -, OVGE 51,289 :;: juris, Rn. 46; vgl. auch 

BVerfG, 8eschluss vom 15. Juli' 2015 - 2 BvE 4/12 -) BVerfGE 140, 1 = juns, Rn. 
, ' 

59 m. w. N.) zu der gleichlautenden Fristenregelung for,d~n bundesrechtlichen Or

ganstrei,t in § 64,Abs. 3 BVerfGG). Die Frist end~te somit am 30. Dezember 2016 
. . 

(§ 13 Abs. 1 Satz 1 VerfGHG NRW. § 57 Abs. 2 VwGO, § 222 Abs. ,1 ZPO. §§ 187 

Abs. 1, 188 Abs. 28GB). 

bb) Die Antragsschrift vom 29,. November 2016, die am selben Tag bei,rn Verfa~ 

sungsgerichtshof einging) war nicht geeignet, die Antragsfrist zu wahren. 

Alleiniger Urheber der Ant~agsschrift i,st der Vorsitzende der Antragstellerin. Das 

Schreiben trägt ausschließlich seine Unterschrift und weist i~n als Abse~der aus. 

Auch im weiteren Verlauf des Verfahrens hat allein er sich fOr Antragstellerin ge

äußert. 

Der Vorsitzende der Antragsteller;n "konnte diese im Z~itpu"kt der AntragsteJlung 

und bis zum Ablauf der Antragsfrist vor dem Verfassungsgerichtshof n~cht.wirksam 

vertreten. 
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. (1) E~ war nicht kraft seiner organschattUchen Stellung Vertret~r der Antragstelle

rin. 

Nach § 1 ~ Abs. 3 Satz 2 PartG L V. m. § 26 Abs. 28GB wird der Gebietsverband 

einer po~itischen Partei gerichtlich und ,außergerichtlich dur~h den Vorstand vertre

ten l soweit nicht die Satz~ng eine'··abweichende Regelung trifft. Eine solche abwei

chende Satz;ungsreglung war hier 4war,grundsätzlioh vorhanden, im vorliegenden 

Zusammenhang aber nicht einschlägig. 

ber Vors,itzende der Antragstellerin hat auf Anfrage' des Verfa~sungsgerichtshofs 

mitgeteilt, die Anfragstellerin verfUge'als Landesverband über keine eigene Sat .. 

zung. M,aßgeblich sei, die bei dem Bu'ndeswahlleiter hinterlegte Bundessatz~ng. , 
Deren § 20 b~stimmte in seiner im Zeitpunkt der Antrags~ellung gOitigen Fassung: 

rtDer Landesverband, die Kreis-I Stadt- und Orts ... 
verbände werden außergerichtlich durch den je
weiligen VorsitZenden, im Verhinderungsfall durch 
den GeschäftsfOhrerj vertreten (§ 268GB und 710 
BGB).u ' 

" . 
Danach traf die' Satzung eine vom gese,tzlichen Regeffall abweichende Vertre .. 

tungsregelung ursprünglich nur für die außergerichtliche Vertretung. Für die Vertre

tung in gerichtlichen Verfahren blieb es hingegen 'dabei, dass die Antr~gstellerin 

von ihrem Vorsta~d vertreten wurde. 

Nichts anderes folgte daraus~ dass auf der Tagesordnung der Mitgliederversamm .. 

fung der Antragstel,lerin am 30. J,uli 2Ö16 das Thema uRechtsmitte,1 gegen deo Be

,schluss des Landtags NRW zur Einführung einer 2,5 .. ProzenthOrde zur nächsten 

KommunaJwahtu stand und das Ergebnisprqtokoll zu diesem Tagesordnungspunkt 

festhalt: JlClaus Plantiko und Dr. Helmut Fleck werden für den-Verfa~sungsge;. 

richtshofNRW in Münster einer Verfassungsbeschwerde ausarbeiten"und fristge· 

recht einreichen. 11 Selbst wenn - ~as dem Protokoll nicht zu entnehmen ist - ein 
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entsprechender Beschluss gefasst worden sein sollte, könnte darin keine anlass-
" ' 

bezogene (implizite) Änderung -der satzungsmäßigen Vertretungsregelung gese-

hen werden. Dem steht seho,n' der Umstand entgegen, dass ein Landesverband 

nicht zur Änderung der Bundessatzung berechtigt ist (vgl. § 9 Abs. 3 PartG). 

(2) Ebenso wenig war der Vorsitzende der Antragstellerin ursprOnglich auf ander.er , 

Grundlage zu ihrer Vertretung berechtigt. 

(a) Abgesehen von hier nicht einschlägigen Ausnahmen kann sich ein Beteiligter in 

einem Verfahren vor dem Verfassungsgeri~ht$hof nur durch einen bei einem deut-. , . 
sehen Ge~~ht zugelassenen Rechtsan~lt oder einen Rechtslehrer an einer deut-

schen Hochschu,Ie als Bevollmäch.tigten vertreten lassen (§ '17 Abs. 1 Satz 1 Ha1b.

satz 1 VerfGHG NRW). Andere Personen können außerhalb der mündlichen Ver .. 

handlung fOr den Beteiligten als Vertreter tätig werden; wenn der Verfassungsge

richtshof sie auf Ant~g al~ Beistand zugelassen ha.t (~ 17 Abs., 3 VerfGHG ~RW). 

. , 

(b) Der Vorsitzende der Antragstellerif,l gehört nicht zu dem Kreis möglicher Ver-

fahrensbevollmachtigter. Deshalb wäre, selbst wenn ihm der Vorstand der Antrag" 
. . 

stellerin bereits urspr.ünglich Proze~vollmacht. erteilt hätte, diese unWirksam ge-

wesen (vgl. VetfGH N!"<W; Beschluss vom ~8. Aug~st 2001 - VerfGH 32/0~ -, 
NW':'BI. 2001,,471 = juris; Rn.'20). Dementsprechend v~rmochte es auch dIe 

nachträglich unter dem 14. Juni 201'7 erfolgte Vol1machtarteilung niC?ht, dem Vorsit

zende,n der Antragstellerin (rOckwirkend) Vertretungs macht zu vers,?haffen. 

(e) Er ist auch nicht als Beistand zugelassenj ~o dass di~ mit einer Zulassung ver

bundene Heilung des Vertretungsmangels (vg~. V~rfGH NRW, B~schluss vom 

28. August 2001 - VerfGH ,32/00 -. NWV8L 2001 1 471 = juris1 Rn. 21 M. w. N.) 

nicht eintreten konnte. Eine ZUlassung als Beistand kommt auch nicht in Betracht. 
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Dem steht bereits entgegen~ dass eine Zulassung als Beistand nicht vor Ablauf der 

Frist des § 44 Abs. 3 VerfGHG NRW beantragt worcte'n ist. Ein solcher Antrag 

muss innerhalb der F.rist gestellt werden, die fOr die Prozesshandlung gilt, welche 

dervorgesehe~e Beistand vornimmt oder vornehmen will (vgL VerfG~ NRV\!, Be

schluss vom, 28. August 2001 - VerfGH 14/~O -1 ,OVGE 48,; 306 = juris, Rn. 29). 

Dies' ist hier nich~ geschehe~ .. Ein Antrag ~uf ~ulassung' als Beistand k~nn zwar 

grundsätzlich auch konk,udent gestellt werden. Wie jedoch aus dem mit der verfah

~enseinleitenden Antragsschrift verbundenen Ersuchen um Prozesskostenhilfe un

ter Beiordnung eines Rechtsanwalts deutlich wird, wollte der Vorsitzende der An*' 

tragstellerin als (vermeintlicher) satzungsm,äßlgerVertreter handeln~ nicht aber als 

Beistand zugelassen werden,. 

Im Übrigen hätte ein entsprechender Antrag in der Sache keinen ErfOlg~ ~ie_Ent~ 

schejdung über die Zulassung als Beistand steht im Ermessen des yerfassungsge

rich~hofs. Sie setzt in sUbjektiver Hinsicht ein Bedürfnis des Beteiligten und in ob

jektiv~r Hinsicht ihre Sachdi.enlichk~it voraus ("gL VeJfGH NRW, Beschluss vom, . 

. 28. A~gust 2001 - VerfGH 14/00 -) OVGE 48, 306 = juris, Rn. 29). Eine Zulassung 

des Vorsitzenden der Antragstellerin als Beistand ware nicht sachdienlich .. Unter 

'Berücksichtigung seines bisherigen Vortrags w~re von ihm eine das Ve~ahren in 

rechtlicher' und tatsächlicher Hinsicht fördernde ProzessfUhrung nicht zu erWarten:' 

ce) Un7rheblich ist, ob der Vorsta,nd der Antragstellerin durch 'Erteilung der Pro

z;essvollmacht vom 14. Juni 2017 konkludent dei Prozessfohrung des Vorsitzen

den zugestImmt bzw. sich diese zu eigen gemacht hat. Eine solche, Erklärung wür

de nicht auf den Zeitpunkt der Antrags~e,lIu~g ZUrilCkwirken.und.~önnte deshalb. 

nach zwischenzeitlichem Ablauf der Antragsfrist gemäß ~ 44 Abs. 3 VerfGHG 

NRW den Vertretu'ngsmangel nicht mehr heilen (vgL VerfGH NRWt Beschluss'vom 
. l . 

28. August 2001 ;...·VerfGH 32/00 -, NWVBL 2001,471 =1jurj$, Rn. 22 m. w. N.). 

Entsprechendes gilt für die ebenfalls erst am '14. Juni 2017 ~eschlossEme Ände-
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rung ~er Vertretungsregelung in § 20 der Bundes$a~ung, wonach der Vorsitzende 

der Antragstellerin nunmehr auch zu einer geri<?htlichen Vertretung berechtigt ist. , . 

. b) Der Antragstellerin könnte ~uch nicht W~edereinsetzung in die Antragsfrist ge.. . 

währt werden J§ 13 Abs. 1 Satz 1 VerfGHG, NRW~ § 60 VwGO) .. 

Dies gilt auch in Anbetracht ~es noch vor Fristablauf gestellten Prozessk~s~enhilw 

fegesuchs. In gerichtskostenfreien Ve~hren Qhne Anwaltszwang ·ist ein innerhalb 

der Rechtsbehelf$frist gestellter, erst nach Ablauf der Frist beschie~ener Proz~ss

kostenhitfeantrag kein Wiederein$~tzungsgrund (vgl. VGH Baden-WOrttemberg~ 
Beschluss v0"!l22. ,Mai 2001 -7 S 646/01 -, NVwZ-RR 2001,802:;;: juris, Rn:7; 

Sächs. OVG, Beschluss vom 2. April 2004 - 4 E 32/04 -, SächsVBI. 2005; 119 = 
jUris, Rn. 3; HessVGH, Beschluss vom 25. Oktober 2004 - 5 TP 2880(04 -. NVwZ~ 

, . 

RR 2005,860 = juns, Rn. 41.; OVG NRW. Beschluss vom 10. Oktober 2009,-. . 
12 E 1027/09 -, juriSt Rn. 7 ff.; vgl. auch BVerwG, Beschluss vom 17. Februar 

~ ,I • • 

1989 - 5 ER 612.89 -, NVwZ-RR 1989, 665 [66~]! fOr de,n Fan der Nichtinan-

spruchnahme eines Rechtsanwalts; a. ~. Neumann, in: SodanlZiekow [Hrsg&1, 

VwGO, 4. Auflage 2014, § 166 Rn. 29)~ 

Das gilt auch fü~ ein Organstreitverfa~ren beim Verfassun~sgericht$hOf, das ge-
. . 

richtskos~enfr~i ist (§ 54 Abs.1 VerfGHG NRW) und'zu dessen Einleitung eine an-

waltliche Vertretung 'zwar zulässig. aber nicht geboten ist (vgL § 17 Abs. 1 S~tz: 1 

. Halbsatz'1 Verf~HG NRW). Soweit sich die Beteiligten in der mQndHche~>Ver .. 

handlung durch ~inen Rechtsanwalt oder ein~n Rechtslehrer an einer deutschen 

Hocl)schule vertreten lassen mQssen (§ 17 Abs. 1 Satz 1 Hal~satz 2 V~rfGHG. 

NRW), kann ohne Kostenrisiko auch noch nach fristgemäßer.Einleitung des Ver

fahrens Prozesskostenhilfe unter Beiordnung eines Rechtsanwalts beantragt wer~ . . 

den. Diese Möglichkeit bestünde auch, falls der jeweilige Antragsteller zu einer 

hinreichenden ßegrOndung (§ 18 Abs. 1 Satz 2 VerfGHG NRW) se.lbst nicht in der 

Lage sein sollte. Denn das G~setz sieht eine Beg,ründungsfrist nicht vor {vgl. 
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VerfGHG NRW, Urteil vom 19. Mai ?015 - VerfGH 24/12 -, NWVBI. 2015, 336 ;: 

juris, Rn. 38, zur KommunalverfasSungsbeschweröe). 

Dass die Antragstellerin aus.sonstigen GrOnden ohne eigenes Verschulden an ei

ner rechtzeitigen Einleitung des Organstreitverfahrens gehindert gewesen-sein 

könnte, i~t nicht ersichtiich. Insbe~ondere kann sie sich nicht auf eine Unkenntnis 

,der eigenen V~rtretung$regelungen berufen. 

Dr. Brandts 

Prof. Dr. Wieland 

PauJsen 

Prof. Dr. Dauner-Lieb 

Beglaubigt 
SChmid, VG-Sesohäftigte 
'als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle' 

Gräfin von Schwerin 

Dr. Nedden-Boeger Dr. Heusch 


